
Stadtverwaltung Dohna

Beantragung einer Ausnahmegenehmigung zum Erwerb und Verwenden 
(Abbrennen) von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F2 

Angaben zum Antragsteller: 
(Vor- und Zuname) (Geburtsdatum)

(Straße und Hausnummer) (PLZ und Ort)

  
(Telefonnummer – für Rückfragen) (E-Mail)

Veranstaltung/Anlass:

Abbrennzeitpunkt:
(Datum/Uhrzeit – von/bis)

Abbrennplatz:
(genaue Anschrift oder Flurstücksnummer)

Dem Antrag ist ein Lageplan beizufügen, auf dem der Abbrennplatz eingezeichnet ist!

Grundstückseigentümer:

Hinweis: Falls Sie kein Eigentümer des betreffenden Grundstücks sind, ist eine schriftliche 
Zustimmung des Grundstückseigentümers vorzulegen.

Befinden sich in der Nähe des Abbrennplatzes Kirchen, Krankenhäuser, Kinder- und Altersheime 
oder besonders brandempfindliche Gebäude oder Anlagen?

ja/nein*, wenn ja, welche? 

Art der pyrotechnischen Gegenstände: 

Handelsbezeichnung:

CE-Kennzeichnung: Nettoexplosivmasse: 

Handelt es sich um ein Verbundfeuerwerk: ja/nein*  

Antragsdatum:

Unterschrift des Antragstellers:

Die vollständigen Antragsunterlagen sind mindestens 2 Wochen vorher in der 
Stadtverwaltung Dohna, Am Markt 10/11, 01809 Dohna einzureichen!

*(Nichtzutreffendes bitte streichen!)


